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Die Todesſtrafe im Jahre 1867

bis zur Hinrichtung

Kaiſer Maximilian ' s .

Herausgeber .

Der Kalender hat im verfloſſenen Jahre ſeine beſondere Geſchichte
gehabt , die muß ich doch erzählen , wenn es auch faſt ſcheinen mag , als
ob man vom vorjährigen Schnee redete .

Es war am Abend des 11. October 1866 . Ich war auf meiner

Arbeitsſtube am Rhein und ſchrieb an einer kleinen Abhandlung über
die Entſtehung des Geizes in der menſchlichen Seele , und wie alte und

neue Dichter dieſe Leidenſchaft auffaßten . Da wurde mir einer jener
blauen Briefe gebracht , aus denen ſich eine überraſchende Nachricht ent⸗

hüllt , faſt wie ein Blitz aus blauem Himmel . Es war ein Telegramm
mit der kurzen Benachrichtigung , daß der Kalender von 1867 wegen der

Erzählung „ Auf Leben und Tod “ , worin ein Angriff auf die preußiſche

Rechtsordnung enthalten ſein ſollte , von der Staatsanwaltſchaft mit

Beſchlag belegt ſei.
Der geneigte Leſer , der kein Schriftſteller iſt — und ich möchte ihm

faſt dazu gratuliren — kann ſich eine Vorſtellung davon machen , wie

ſolch eine Nachricht die Seele trifft , wenn er ſich erinnert , wie er einmal

plötzlich aus dem Schlafe geweckt eine ſchreckhafte telegraphiſche Botſchaft

erhielt . Der Schriftſteller , der ſich in frei gebildete Vorſtellungen hinein⸗

verſenkt , träumt ſo zu ſagen bei offenen Augen . Er vergißt ganz , was

er iſt , wo er iſt , was um ihn her vorgeht , und lebt nur in den Vor⸗

ſtellungen , die er ſich gebildet . Und nun plötzlich ſolch ein Blitzſchlag
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aus der fernen , fremden Welt ! Die Phantaſie dreht ſich um. Er ſieht
in einer einzigen Minute ſein Büchlein , das jetzt mit Wort und Bild

Auge und Herz der Leſer anſprechen ſollte , von den Händen der Polizei
in Gewahrſam genommen , unter Siegel gelegt und eingeſperrt .

Man ſpricht ſo gern und leicht von der Reizbarkeit und Empfindlich⸗
keit der in dichteriſchen Formen ſich kundgebenden Schriftſteller . Mag
ſein . Aber muß der , der in innerſter Herzbewegung ſtändig darauf dichtet
und trachtet , ſeinen Mitmenſchen das ihm erſprießlich Erſcheinende zu
bringen , nicht auch leichter verletzt ſein als einer , der in bemeſſener

Berufsobliegenheit ſteht oder gar nur ſich ſelbſt lebt ?

Ja , es iſt ein Glück , aber auch eine ſchwere Laſt , in der geſtaltenden
Phantaſie zu leben .

Bald nach Ueberwindung der erſten Mißempfindung ging ich zu
einem Freunde . Er war mit mir der unbedingten Ueberzeugung , daß
ich von jedem Gerichte frei geſprochen werden müſſe . Wir nahmen die

angeklagte Stelle , Seite 21, nochmals ſtreng vor ; nur Mißverſtändniß kann
darin etwas Anderes finden als den heftigen und in ſeiner Weiſe natur⸗
gerechten Ausſpruch eines Mannes , der in Folge der Vollziehung einer
Todesſtrafe um ſeinen Lebensberuf gebracht und erblindet iſt .

Ueberdies fehlte jedem preußiſchen Gerichte die Baſis zu einer An⸗
klage . In der Erzählung iſt auf eine Reſidenz hingewieſen , in der ein
Schiller - Denkmal errichtet iſt ; in Berlin iſt ein ſolches noch erſt in der

Vorbereitung . Eine Freiſprechung erſchien daher unbedingt nothwendig .
Der Freund aber bedauerte mit mir , daß die preußiſche Regierung ,

der wir Beide alle Ehre und alle Kraft wünſchten , damit ſie das große
Werk , das ſie unternommen , klar und rein durchführe , ſich ſolcher Maß⸗
nahmen noch nicht entledigte , die den Feinden der deutſchen Einheit
immer neue Nahrung , ja den Triumph der Schadenfreude geben .

In allen großen und kleinen Fährlichkeiten bewährt ſich ' s: Ein
Freund verdoppelt das Daſein . Er erfaßt treu theilnehmend das , was
uns betroffen ; aber als der nicht ſelbſt Betroffene hat er wieder Freiheit
und Stimmung genug , um klar und ruhig Alles zu überſchauen . Man
iſt in ſolcher Lage wie gedoppelt , man hat neben ſich ſeinen eigenen
Menſchen , wie er nach Wochen oder Monaten ſein wird .

Es war ſpät in der Nacht , als ich heimkehrte , erleichtert und befreit .
Die Sterne am Himmel glitzerten und flimmerten , und unſäglich klein
erſchien mir das Leid , das ich erfahren , wenn ich da hinaufſchaute , und



wenn ich dachte , wie Viele unter dieſen ewigen Sternen gewandelt , die
ihr Leben für ihre Ueberzeugung hatten hingeben müſſen , und es freudig
hingaben , im Bewußtſein , daß ſie etwas der Menſchheit Erſprießliches
damit bewirkten .

In der Morgenſtille des anderen Tages war mir ' s , als hörte ich ſchon
die Hunderte von Menſchen , die mich fortan fragen : „ Ihr Kalender iſt
confiscirt ! Warum ? . . Sie werden ſich wohl ſelbſt vertheidigen ? . Ich bin

froh , daß ich eines der confiscirten Exemplare habe . . . Erkennen Sie nun ,
wie Unrecht Sie haben , daß Sie vor und nach dieſem Sommer 1866 die
Hoffnung für Deutſchland auf Preußen ſetzten ? Nun ſehen Sie ſelbſt ,
was wir zu erwarten haben . . . . l “

Wenn das freie Denken plötzlich durch ein äußeres Machtgebot ge⸗
hemmt und auf einen einzigen Punkt gebannt wird , das iſt auch eine
Art Gefangenſchaft . Ich konnte nichts Anderes mehr denken . In dem
kleinen Kreiſe der wenigen Zeilen bewegten ſich die Gedanken hin und
her , auf und ab, und ſuchten die Haltpunkte für eine Anklage .

Ich habe nach meiner innerſten Ueberzeugung — im Widerſpruch mit
Freunden , deren Anſichten ich hochſchätze — eine Geſchichte aufgeſtellt ,
die die Martern der Todesſtrafe für den Urtheil ſprechenden und voll⸗

ziehenden Richter erweiſen ſollte . Ich habe abſichtlich die Empfindungen
des Verurtheilten ſelbſt niedergehalten und ausgeſchieden , ich habe ihn
nicht weiß zu waſchen verſucht . Meine Abſicht ging dahin , daß nicht der

Verbrecher ein Recht habe , die Geſetzesänderung zu verlangen , ſondern
der , dem die Handhabung des Geſetzes gegeben iſt . Manche Wohlwollende
ſagten mir nun , die gegen mich erhobene Anklage ſei dem, was ich er⸗
ſtrebte , nur förderlich . Jetzt würde alle Welt darauf aufmerkſam gemacht!
Was vielleicht nur wenig beachtet vorübergegangen wäre , dränge ſich
jetzt in alle Geſpräche in den Familien , in den Wirthsſtuben , auf
Eiſenbahnen . Und eben , weil nun die Geſchichte angeklagt ſei , könne

ſie um ſo eindringlicher werden

Ich kann hierauf nur entgegnen : Das iſt eine jener tief verderbenden

Wirkungen der Metternich ' ſchen Zeit , daß man noch vielfach im Volke
das Verbotene für das Rechte und Freie hält . Der Gedenkſpruch , den ſich
Metternich mit ſeinen Helfershelfern in der Geſchichte unſerer Tage geſetzt
hat , kann kurz beſagen : „ Er lehrte das Volk das Geſetz verachten . “

Wer es aber treu und ehrlich mit der Sittlichkeit des Volkes meint ,
der muß vor Allem dahin wirken , daß das Geſetz in ſeiner Würde erkannt



und demzufolge Geſetze geſchaffen werden , die in Einklang mit den Ueber⸗

zeugungen der Menſchen ſind . —

Hierzu iſt die freie Prüfung des Geſetzes in jeder Form nach Maß⸗

gabe der Logik wie der fortgeſchrittenen Bildung und Volksempfindung
erforderlich . Wenn es verwehrt ſein ſollte , eine beſtehende Einrichtung
nach den Geboten der Vernunft und der geſunden Empfindung verändert

zu wünſchen , dann iſt ewiger Stillſtand in der Welt . Noch heute hätten
wir dann Folterqual , heimliches Gericht , Hexenverbrennung und wie
all die Unholde heißen , von denen wir kaum glauben mögen , daß ſie je
herrſchten . Wer darf hier einen Schriftſteller auf die Bank der Ange⸗
klagten ſetzen ?

Und ſollte es doch geſchehen : nur vor einem aus Pairs ( aus Schrift⸗
ſtellern ) zuſammengeſetzten Gerichte dürfte hier angeklagt und abgeurtheilt
werden . Jede andere Schöpfung des Wahrſpruchs iſt nicht unſere Ge⸗
richtsbarkeit .

Es muthete mich allmälig wie ein günſtiges Geſchick an , daß es mir
gegeben ſein ſollte , eine meiner Anſicht nach unabweisbare Forderung der
Humanität vor Gericht zu vertreten .

Die ganze Widrigkeit wurde indeß auf leichte Weiſe beſeitigt . Meine
Verleger hatten ſofort nach der Beſchlagnahme eine Aenderung der an⸗
geklagten Stelle , Seite 21, beantragt . Ich milderte nun die Ausdrucksweiſe
des erblindeten Richters ab ; ſeine Geſinnung blieb . Es wurde ein ſo⸗
genannter Carton gedruckt ; das Büchlein und der Schriftſteller waren
damit von der Anklage befreit .

Am 19. November erhielt ich wieder einen blauen Brief , worin es
hieß , daß die Staatsanwaltſchaft von jeder weiteren Anklage zurückſtehe .

Ich glaube , daß ich ſchuldig war , die Geſchichte zu erzählen , und
das habe ich hiermit nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen gethan . Ich hoffe
noch manches gute Jahr im geſetzesfeſten Vaterlande dem geneigten Leſer das
neue Jahr abzugewinnen .

Nach dieſen perſönlichen Darlegungen will ich nun einige Thatſachen
zuſammenſtellen ; ſie ſind nur mangelhaft , aber ſie beweiſen , daß die
Abſchaffung der Todesſtrafe nicht mehr von der Tagesordnung der Zeit
verſchwindet , bis ſie erledigt iſt .

So oft man von Abſchaffung der Todesſtrafe ſpricht , wird entgegen
gehalten : So ſchafft doch zuerſt den Krieg ab!



Es iſt gewiß keine Frage , daß der Krieg eine Barbarei iſt , und es
iſt nicht ohne Bedeutung , daß gerade jetzt der früher vielbeſpöttelte
Friedensbund eine ernſte und allgemeine neue Erweckung gefunden hat .
Alle Freunde der Sittlichkeit , der Wohlfahrt und der Freiheit müſſen
dahin zu wirken ſuchen , daß der Krieg nicht nur ſeinen falſchen Nimbus
verliert , ſondern immer mehr zu einer Unmöglichkeit wird . Noch freilich
giebt es kein Gericht , kein Inſtitut , das mit voller Wirkung den Krieg
unmöglich macht ; aber die Todesſtrafe auf dem Rechtswege abſchaffen
kann jeder Staat , jede geſetzgebende Verſammlung .

In den meiſten geſetzgebenden Verſammlungen des Continents ſtand
die Abſchaffung der Todesſtrafe im Verlaufe dieſes Jahres auf der Tages⸗

ordnung , und trotz treffender Erörterungen blieb die Abſchaffung überall

in der Minderheit , freilich in einer ſolchen , die als entſchieden er⸗
kennen läßt , daß die Abſchaffung der Todesſtrafe nur noch eine Frage
der Zeit iſt .

So wurde alſo im vergangenen Jahre nirgends die Todesſtrafe ab⸗

geſchafft , aber in einem Lande , wo ſie ſeit dem 14. April 1849 abgeſchafft

war , wurde ſie wieder eingeführt , nämlich in dem nun zum preußiſchen
Staate gehörigen vormaligen Herzogthum Naſſau .

Leider blieb eine Einſprache des trefflichen Rechtslehrers und tapferen

Kämpfers für die Sache der Humanität , Profeſſor F. von Holtzendorff , der

ſchon am 23. December 1866 in der Nationalzeitung auf die Widrigkeit hin⸗

wies , die Todesſtrafe wieder in Naſſau einzuführen , wirkungslos . Er ſchloß

ſeinen Aufſatz mit den Worten : „ Die Todesſtrafe verſtößt gegen die Mei⸗

nung der Mehrzahl deutſcher Juriſten , welche in Mainz ſich für Abſchaf —

fung ausſprachen . Sie bietet den politiſchen Gegnern Preußens einen

willkommenen Vorwand der Feindſeligkeit . Sie iſt dem Laufe der öffent⸗

lichen Meinung zuwider , welche ſich noch neuerdings in mehreren deutſchen

Landtagen , in den Juſtizminiſterien von Holland und Belgien gegen die

Todesſtrafe ausſprach , welche in England ſogar nach Geltung ringt . Sie

verletzt die Zuneigung des italieniſchen Volkes , welches in großartiger

Einmüthigkeit eben jetzt dem erſten Gegner der Todesſtrafe ein Denk—⸗

mal ſetzt . “
Die Kammer der Repräſentanten zu Brüſſel hat nach mehrtägiger

heftiger Debatte über den Artikel 7 des Strafgeſetzbuches abgeſtimmt und

die Todesſtrafe beibehalten . Für die Beibehaltung waren 55 , für die

Abſchaffung 43 Stimmen .

Auerbach , Volkskalender.



Am 27. Januar 1867 reichten 15 der Linken angehörende Abgeordnete
in München eine Interpellation an den Staatsminiſter der Juſtiz ein,

dahingehend : ob der genannte Staatsminiſter nicht geneigt wäre , einen

Geſetzentwurf zur Aufhebung der Todesſtrafe den Kammern vorzulegen .
Am 6. April kam dieſe Interpellation in der Kammer zur Sprache ,

gelangte jedoch nicht zu einer Abſtimmung .

In der engliſchen Parlamentsverhandlung vom 14. Februar 1867

brachte Walpole zwei Bills über die Anwendung der Todesſtrafe ein. Die

im Jahre vorher vorgeſchlagene Eintheilung des Mordes in Verbrechen

erſten ( und todeswürdigen ) und zweiten ( nicht todeswürdigen ) Grades hat
er in ſeine Bill aufzunehmen nicht für gut befunden . Er beſchränkt dafür
die Todesſtrafe auf vorſätzlichen , mit Abſicht der Tödtung verbundenen

Mord , auf Mord oder Mitwirkung bei einem Morde , begangen in der

Verübung von Einbruch , Brandſtiftung , bei der Flucht oder Befreiung
einer des Mordes ſchuldigen Perſon , und auf die Ermordung eines in

ſeiner Amtserfüllung begriffenen öffentlichen Dieners . Alle anderen Mord⸗

thaten ſollen mit Zwangsarbeit von ſiebenjähriger bis lebenswieriger Dauer

beſtraft werden . Die zweite Bill beſtimmt , daß das

Beiſein von Zeugen innerhalb des Gefängniſſes vollſtreckt werd
G. Grey gab der äm Jahre vorher beabſichtigten ů kation

bei Weitem den Vorzug . Derſelben Meinung waren Bright , Ewart ,
Henley , Gilpie und Andere , die offen ihre Ueberzeugung ausſprachen , daß
es hohe Zeit ſei , die Todesſtrafe ganz abzuſchaffen . Schließlich kamen
beide Bills zur erſten Leſung .

Am 16. Juli hat das Unterhaus des öſterreichiſchen Reichsrathes mit
76 gegen 59 Stimmen ſich gegen die prinzipielle Abſchaffung der Todes⸗
ſtrafe ausgeſprochen . Alſo doch nur mit einer Majorität von 17.

Der Kalender wird, bis die Todesſtrafe abgeſchafft iſt , alljaͤhrlich eine Chronik
bringen , die eine berufene Feder in kuͤnftigen Jahren ſtatiſtiſch genau zuſammen⸗
ſtellen ſoll.

Hier nur zum Schluſſe noch einige Vollziehungen der Todesſtrafe und Be⸗
gnadigungen , die allgemeine Bewegung hervorriefen . Ein Commentar iſt uͤberfluͤſſig.

Am 22. Januar 1867, als der Koͤnigvon Sachſen in Berlin war, ſollte eine Hinrich⸗
tung in Leipzigſtattfinden . Die „Leipziger Nachrichten “ berichten daruͤber: „Die Scharf⸗
richter kippten das Bret vornuͤber, ſo daß Kuͤnſchner auf dem Bauche lag, ſchoben
es etwas vorwaͤrts und wollten eben das obere Halseiſen niederlaſſen , als weither von
der Straße ein lautes , vielſtimmiges Rufen erſchallte. Alles ſtutzte, und auch die
Maͤnner auf dem Schaffot hielten in ihrer ſchrecklichen Arbeit inne; da ſich jedoch der



Ruf nicht wiederholte , wollten ſie fortfahren , als man deutlicher „Halt ! Halt doch!“
rufen hoͤrte. Wieder lauſchte Alles und blickte in athemloſer Spannung nach dem
Eingang , auch Kuͤnſchner erhob ſein ſtark geroͤthetesGeſicht und ſtarrte offenen Mun⸗
des, die ſchrecklichſte Angſt in jeder Miene, dorthin . Als ſich aber auch jetzt Niemand
dort zeigte und nur undeutliches Toben zu vernehmen war, trat der vollſtreckende
Gerichtsbeamte Dr. Lucius hervor und ſagte zum Scharfrichter : „ Was iſt denn ? Thun
Sie doch Ihre Schuldigkeit !“ Aber in demſelben Augenblicke erſcholl der durchdringende
Ruf „Halt ! Halt ! “ aus Hunderten von Kehlen nochmals , und durch die hintere Thuͤr
des Hofes ſtuͤrzte alsbald in groͤßter Haſt ein Telegraphenbeamter , ein weißes Blatt
Papier in der Hand haltend . Dr. Lucius nahm, entfaltete es und ſprach dann —
kein Athemzug ward hoͤrbar — die Worte : „Ich theile dem Publikum und ins⸗
beſondere den Mitgliedern des Gerichtshofes mit , daß ich ſoeben von Sr . Majeſtäͤt
dem Koͤnigefolgende Depeſche empfange: „„Execution bis auf Weiteres aufzuſchieben.
Naͤheres brieflich von Dresden . ““

Wuͤrtembergiſche Blaͤtter berichten unter dem 22. December 1866 von einem
anderen merkwuͤrdigen Zwiſchenfalle , welcher ſich am 18. December deſſelben Jahres
bei einer Execution in Eßlingen bei Stuttgart zutrug , als der Geometer Hoͤrtig
hingerichtet werden ſollte , nachdem das Haupt ſeiner Complice bei dem Morde
eben unter dem Beile gefallen war: „Stehend hoͤrte er die Anſprache des Richters ,
ſtehend die Verleſung des Todesurtheils und der koͤniglichen Beſtaͤtigung an. Als
Stadtpfarrer Knapp hierauf noch ein kurzes Gebet ſprach , wendete er ſich gegen
ihn, ließ aber ſeinen Blick zugleich uͤberdie Anweſenden ſchweifen und begann dann
mit lauter Stimme : „Zuſchauer ! Ich ſterbe gern, aber Menſchen ſind nicht faͤhig
mich zu richten, ich bin kein Moͤrder. Wer richtet denn diejenigen , die Tauſende
hinſchlachten laſſen ? Ich ſterbe gern, denn ich muß ſterben; aber es iſt ein Unrecht,
mich zu richten. Ihr ſeid Tyrannen , Moͤrder! “ Und mit raſchen Schritten eilte er
nun zur Guillotine . Noch waͤhrend er an das verhaͤngnißvolle Bret gebunden, noch
waͤhrender unter das Fallbeil gelegt wurde, ſchrie er in Einem Athem mit kreiſchender
Stimme : „Moͤrder! Tyrannen ! “ Das Beil fiel und der traurige Aet war zu Ende.
Der Geiſtliche ſchloß den Act mit einer kurzen Anrede auf der blutgetraͤnkten Staͤtte,
welche die Anweſenden, tief ergriffen, blaß, faſt lautlos , und nur unter bitteren Urthei⸗
len uͤberden trotzigen, tobenden Verbrecher verließen. Aber allgemein war der Wunſch,
daß dieſe Vollziehung der Todesſtrafe die letzte geweſen ſein moͤchte, die Ueberzeugung,
daß dieſe Strafe vor den Anſchauungen einer gelaͤuterten Humanitaͤt nicht mehr be⸗
ſtehen kann. “

Die „ Neue freie Preſſe “ bringt in ihrem Abendblatt vom 7. Januar 1867 die
Nachricht von einer Begnadigung auf dem Richtplatze : „Aus Preßburg am 5. dieſes wird
geſchrieben: Seit einigen Tagen bildet hier eine militaͤriſche Exeeution , die heute Vor—⸗
mittag um 9 Uhr haͤtteſtattfinden ſollen, das Tagesgeſpraͤch. Das traurige Loos, mit⸗
telſt Pulver und Blei fuͤrfuͤnfmalige Deſertion vom Leben zum Tode gebracht zu werden,
ſollte einen eirea 23 Jahre alten Jaͤger, Johann Hatos , aus dem Neutraer Comitate
gebuͤrtig, treffen. Der Verurtheilte , der bereits ausgefuͤhrt und mit verbundenen Augen
niedergekniet war, wobei er zuſammenſank , wurde durch die Gnade des Kaiſers , ſowie
durch den Landes - Commandirenden , FuͤrſtenFriedrich Liechtenſtein, noch im letzten Augen⸗
blicke gaͤnzlichpardonnirt , worauf derſelbe, aus ſeiner Ohnmacht erwacht, von mehreren
Offizieren in freundlichſter Weiſe aufgerichtet und wieder in den Gewahrſam , wo er
drei Tage ausgeſetzt war, zuruͤckgebracht worden iſt. Unter Thraͤnen verſprach der
Begnadigte , welcher in den letzten Lebensmomenten die aufrichtigſte Reue an den Tag
legte, die vollſtaͤndigſte Beſſerung . “

Von Muͤnchenaus wird am 27. Januar 1867 der Allgemeinen Zeitung geſchrieben:
8 *



Se. Majeſtaͤt hat heute von dem ſchoͤnſtenRechte der Krone, von dem der Gnade,„ S
Gebrauch gemacht, indem er dem vom Schwurgerichtshofe von Oberbayern zum Tode
verurtheilten Dienſtknecht Andreas Schmatzer Begnadigung angedeihen ließ.“ Tags
darauf hieß es weiter : „Ueber die Umſtaͤnde, welche der geſtern gemeldeten Be⸗
gnadigung des Raubmoͤrders Schmatzer vom Tode zu lebenslaͤnglicher Zuchthausſtrafe
vorangingen und ſie veranlaßten , bin ich in der Lage aus vollkommen zuverlaͤſſiger
Quelle Folgendes mitzutheilen : Der Antrag des Juſtizminiſteriums auf Vollzug des
Todesurtheils an dem genannten Verbrecher war ſchon vor der Verlobung Sr. Majeſtät
dem Koͤnige vorgelegt und allerhoͤchſt genehmigt worden. Da trat das freudige
Ereigniß der Verlobung Sr. Majeſtaͤt ein. Aus dieſem Anlaß, insbeſondere aber
auch auf die Fuͤrbitte ſeiner Durchlauchtigſten Braut , fand ſich der Koͤnigbewogen
Gnade durch Strafumwandlung fuͤrden Verurtheilten eintreten zu laſſen. “

Es war zu Ende Juni 1867, als ein Schreck durch alle Herzen der gebildeten Welt
fuhr. Kaiſer Maximilian von Mexico iſt durch ein Kriegsgericht zum Tode verurtheilt.
Man ſprach von unrechtmaͤßiger Zuſammenſetzung des Kriegsgerichts , von Grauſam
keit, Barbarei , von Juarez u. ſ. w. Die großen europaͤiſchen Maͤchteund auch die
amerikaniſche Union hatten an den Sieger in Mexico die Mahnung gerichtet, daß er
nicht berechtigt ſei, einen Fuͤrſten zum Tode zu verurtheilen .

FuͤnfJahre dauerte der Krieg zwiſchen Benito Juarez und Maximilian von Habs⸗
burg. Mit dieſer Bezeichnung wurde der Kaiſer immer im feindlichen Lager genannt,
und ſo wurde nun auch nach ſeiner Niederlage und nach dem Verrath der Proceß
gegen ihn gefuͤhrt als Eindringling und als Uſurpator , der die Republik vernichtet
und viele ihrer Anhaͤnger der Todesſtrafe uͤberliefert.

Am 14. Juni um Mitternacht wurde das Urtheil, auf Todesſtrafe lautend, gefallt. 0
Fuͤnf Tage lang die Vollziehung verſchoben, die am 19. Morgens 7 Uhr ausgefuͤhrt
wurde.

Zur ſelben Zeit, wo Kaiſer Franz Joſeph eine ſo umfaſſende und ſchoͤneAmneſtie
ertheilt , wird ſein aͤlteſterBruder von einem politiſchen Sieger zu Pulver und Blei
begnadigt.

Da iſt die Amneſtie Franz Joſephs ; ſie ruft die Fluͤchtlinge heim, kann ſie
aber die in den Tod Geſchickten wieder in' s Leben rufen ? Darum iſt die Abſchaffung
der Todesſtrafe ein Geſetz der Nothwendigkeit , nicht der tagdieneriſchen , gefuͤhlsweichen,
ſondern der ſtrengen, geſchichtlichen und logiſchen Nothwendigkeit fuͤrdie Fuͤrſtenwie
fuͤrdie Voͤlker.

niſcet!

Nach der offiziellen Wiener Zeitung waren die letzten Worte Kaiſer
Maximilians zu den Soldaten , die zu ſeiner Hinrichtung commandirt
waren : „ Es ſei mein Blut das letzte , welches vergoſſen wird . “

Wann wird dieſer Anruf zur Wahrheit ?
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